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MA 37 - Allg. 44194/2010 Wien, 18. Nov. 2010 

Garagenrampen 

Alle Dezernate 

Ergänzend zur Richtlinie über Garagenvidierungen wurde von der MA 46 folgende Richtlinie über 
Rampen in Garagen übermittelt, die Eingang in die zukünftige überarbeitete Version der Richtlinie 
über Garagenvidierungen finden wird: 

Bei Garagen mit einer Nutzfläche bis 1600 m² sollten Rampen eine Mindestbreite von 3,0 m aufwei-
sen. Werden diese im Gegenverkehr befahren, ist bis zur Breite von 5,0 m gegebenenfalls eine Ge-
genverkehrsregelung mittels VLSA erforderlich (Abklärung von der Verkehrsbelastung bzw. Ver-
kehrssituation – Entscheidung im Einzelfall). 

Für Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 1600 m² ist eine baulich getrennte Anordnung von 
Erschließungsflächen für FußgängerInnen und Fahrzeugverkehr erforderlich. Die Erschließungsflä-
chen für FußgängerInnen können auch außerhalb der Rampe liegen. 
Zusätzlich ist die Anordnung getrennter (baulicher oder markierter) Zu- und Abfahrten erforderlich. 
Dadurch ergeben sich folgende Querschnittsvarianten: 
 Gehsteig 1,20 m, Fahrstreifen für Richtungsfahrbahn 3,00 m 
 Gehsteig 1,20 m, Fahrbahn im Gegenverkehr 5,00 m (ohne bauliche Trennung) 
 Gehsteig 1,20 m, Fahrstreifen in Einfahrtrichtung 2,50 m, baulicher Mittelteiler (Bordstein, 

Anm.: ca. 20 - 30 cm breit), Fahrstreifen in Ausfahrtrichtung 2,50 m. Auf dem baulichen Mit-
telstreifen in Bordsteinhöhe können auch geringfügige Einengungen (Kassenautomat, 
Schranken, etc.) angeordnet werden 

 Gehsteig 1,20 m, Fahrstreifen einer Fahrtrichtung 3,00 m, bauliche Trennung (höher als 
Bordstein z.B. Mauer), Fahrstreifen der Gegenrichtung 3,00 m, Gehsteig 1,20 m 

Für Garagen über 1600 m² Nutzfläche ist eine Gegenverkehrsregelung mit VLSA somit nicht mög-
lich. 

Die beiliegende Skizze soll dies veranschaulichen. 

Beilage 

Kl. 37011 

   Der Abteilungsleiter:  

   Mag. Dr. Cech  
         Senatsrat  
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